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Auftaktveranstaltung für die  
Tarifrunde Bau 2021
Liebe Kolleg*innen,

nach den schwierigen Tarifverhandlungen 

letztes Jahr wird sich 2021 entscheiden, ob 

wir trotz Weiterarbeitens in der Pandemie 

die Arbeitgeber billig davon kommen las-

sen. Denn eines muss klar sein, ihr habt 

eure Gesundheit für eure Firma riskiert 

und weitergeackert und nun muss auch 

mehr dafür herausspringen. Wir wollen 

zusammen mit euch darüber diskutieren, 

welche Themen dieses Jahr neben dem 

Lohn anstehen und wie wir als Bauarbei-

ter in der Region Berlin-Brandenburg aktiv 

werden.

Daher nehmt teil an unserer Telefon- bzw. 

Online-Auftaktveranstaltung am 2. März 

2021 um 17 Uhr und bringt euch und eure 

Ideen mit ein!

Wählt euch entweder per Video online 

oder telefonisch ein:

BHG: Tel./Online-Auftaktveranstaltung

Dienstag, 2. März 2021,  
17 bis 20 Uhr (CET)

Nimm an unserem Meeting per Computer, 

Tablet oder Smartphone teil.

https://www.gotomeet.me/ 

RegionBerlin-Brandenburg/auftakt

Du kannst dich aber auch über ein Telefon 

einwählen.

Deutschland: Tel. +49 721 6059 6510

Zugangscode: 352–639–893

Du kennst GoToMeeting noch nicht? 

Installiere jetzt die App, damit du für dein 

erstes Meeting bereit bist: 

https://global.gotomeeting.com/

install/352639893

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme 

und würden uns noch mehr freuen, wenn 

ihr euch ein paar Tage vorher unter Nen-

nung Eures Namen unter 

berlin.brandenburg@igbau.de anmeldet.

Mit solidarischen Grüßen

Eure IG BAU Berlin-Brandenburg

Südbrandenburg
Unser Kollege Winfried Stübke ist am 23. Dezember 2020 im Alter von 81 Jahren  

verstorben. Winfried war 65 Jahre lang Mitglied unserer Gewerkschaft und aktiv  

ehrenamtlich im Ortsvorstand Calau tätig.

Mit Winfried Stübke haben wir einen aufrechten, engagierten und einsatz-

bereiten Gewerkschafter verloren. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Kontaktdaten  
unserer  
Mitgliederbüros

Bezirksverband Oderland

Mitgliederbüro Eberswalde

Grabowstr. 49

16225 Eberswalde

Telefon: 03334 380150

Telefax: 03334 382751

eberswalde@igbau.de

Bezirksverband Südbrandenburg

Mitgliederbüro Cottbus

Straße der Jugend 13/14

03046 Cottbus

Telefon: 0355 7843690

Telefax: 0355 7843696

cottbus@igbau.de

Bezirksverband Berlin

Mitgliederbüro Berlin

Kapweg 4

13405 Berlin

Telefon: 030 20620670

Telefon: 030 20620640 

(Rechtsabteilung)

Telefax: 030 20620666

berlin@igbau.de

Bezirksverband Mark Brandenburg

Mitgliederbüro Potsdam

Breite Str. 9 A

14467 Potsdam

Telefon: 0331 230796

Telefax: 0331 2307979

potsdam@igbau.de
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LG 6 (14,45 Euro/Std.) und 39 Arbeits-

stunden/Woche = plus 26,73 Euro pro 

Urlaubstag

Ich habe meine Mitgliedsbescheinigung 

abgegeben, aber trotzdem kein zusätzli-

ches Urlaubsgeld bekommen.

Sollte Dein Arbeitgeber Dein zusätzliches 

Urlaubsgeld nicht mit der nächsten Lohn-

abrechnung nach Deinem Urlaub zahlen, 

dann setze Dich so schnell wie möglich 

mit uns in Verbindung. Nur so können wir 

Deine finanziellen Ansprüche gemeinsam 

mit Dir durchsetzen.

Ich bin mir unsicher, ob mir zusätzliches 

Urlaubsgeld zusteht.

Solltest Du nicht genau wissen, ob Du An-

spruch auf zusätzliches Urlaubsgeld hast, 

melde Dich bitte bei unseren Gewerk-

schaftssekretär*innen. Sie können Dir hier 

Auskunft erteilen, auch über die Summe 

Deiner Ansprüche.

Kontakt: Markus Baumgartner, 

IG BAU: 01514 2177269 oder 

markus.baumgartner@igbau.de

In 2021 kein Geld  
verschenken! 

Information zum zusätzlichen Urlaubsgeld 

für die Beschäftigten im Gebäudereiniger-

handwerk

Wer hat einen tariflichen Anspruch auf 

zusätzliches Urlaubsgeld?

•  IG BAU-Mitglieder, deren Arbeitgeber 

auch Mitglied in der Gebäudereiniger-In-

nung ist.

•  Nach sechs Monaten Betriebszugehörig-

keit. 

Üblicherweise verlangen Arbeitgeber ei-

nen Nachweis über die Mitgliedschaft in 

der IG BAU, bevor sie das zusätzliche Ur-

laubsgeld auszahlen. Eine solche Mit-

gliedsbescheinigung bekommst Du über 

Dein IG BAU-Büro.

Wie der Name schon sagt, wird dieses zu-

sätzlich zum Urlaubslohn gezahlt und 

muss gesondert auf der Lohnabrechnung 

ausgewiesen werden.

Selbstverständlich gilt der Tarifvertrag zum 

zusätzlichen Urlaubsgeld auch für gering-

fügig Beschäftigte und Auszubildende.

Wie hoch ist das zusätzliche Urlaubsgeld?

Das hängt vom Stundenlohn und der An-

zahl der wöchentlichen Arbeitsstunden ab. 

Bei einem Vollzeitbeschäftigten sind es 

1,85 Stundenlöhne pro Urlaubstag extra. 

In Teilzeit verringert sich die Höhe anteilig.

Beispiele:

LG 1 (11,11 Euro/Std.) und 20 Arbeits-

stunden/Woche = plus 10,54 Euro pro 

Urlaubstag.

LG 1 (11,11 Euro/Std.) und 39 Arbeits-

stunden/Woche = plus 20,55 Euro pro 

Urlaubstag. 

Zuschläge beim Tragen 
von Atemschutzmasken

In manchen Objekten – insbesondere in 

Krankenhäusern und Alten- und Pflegehei-

men – müssen Beschäftigte seit einiger Zeit 

eine FFP2-Atemschutzmaske tragen. In an-

deren Objekten werden OP- oder so ge-

nannte „Alltags“-Masken getragen. Kann 

hierfür ein Zuschlag eingefordert werden?

Im Rahmentarifvertrag heißt es, dass für 

„Arbeiten, bei denen eine vorgeschriebene 

Atemschutzmaske verwendet wird“ ein Zu-

schlag von 10% fällig ist (§ 10 – Erschwer-

niszuschläge).

Wird eine FFP2-Atemschutzmaske ver-

pflichtend während der Arbeitszeit getra-

gen, gibt es keine Zweifel: der Zuschlag 

muss für die Tragezeit der Maske gezahlt 

werden.

Bei den OP- bzw. Alltagsmasken ist es kom-

plizierter. Viele Arbeitgeber lehnen die Zah-

lung des Zuschlags ab. Begründet wird dies 

damit, dass diese Masken zwar andere, 

nicht jedoch den Träger selbst schützen. Aus 

Sicht der IG BAU ist allerdings die Erschwer-

nis beim Tragen einer Maske das entschei-

dende Kriterium. Anders als bei den 

FFP2-Atemschutzmasken ist die Rechtslage 

hier noch nicht endgültig geklärt. Wir kön-

nen daher Rechtsmittel einlegen, aber 

eben nicht garantieren, dass Ihr vor Gericht 

den Zuschlag zugesprochen bekommt

Solltet Ihr trotz vorgeschriebener FFP2-Mas-

ke keinen Zuschlag erhalten oder Interesse 

an einer gerichtlichen Klärung beim Tragen 

von OP- bzw. Alltagsmasken haben, wen-

det Euch an:

Kontakt: Jana Müllner (IG BAU), 

0160 4543196 oder 

jana.muellner@igbau.de

Gebäudereinigerhandwerk


